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IV.
Ordnungsstrafmaßnahmen und Schlußbestimmungen

§17
Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Mit einem Verweis oder einer Ord
nungsstrafe von 10 bis zu 300 M kann be
straft werden, wer vorsätzlich als Leiter 
einer nichtstaatlichen Einrichtung Kranke 
aufnimmt oder als Pflegeverantwortlicher 
in Einzelpflege nimmt, ohne im Besitz der 
Zulassung gemäß § 2 Abs. 3 zu sein.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt dem für das Ge
sundheitswesen verantwortlichen Mitglied 
des Rates des Bezirkes.

(3) Für die Durchführung des Ord
nungsstrafverfahrens und des Ausspruches 
von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das 
Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Bekämp
fung von OrdnungsWidrigkeiten — OWG — 
(GBl. I Nr. 3 S. 101).

§18
Durchsetzung der Anordnung,

polizeiliche Hilfe und Unterstützung

(1) Soweit die getroffenen Anordnun
gen nicht befolgt werden, können diese

mit den erforderlichen Maßnahmen unter 
Berücksichtigung des Kränkheitszustandes 
durchgesetzt werden.

(2) Die Organe der Deutschen Volkspoli
zei leisten bei der Durchführung dieser 
Maßnahmen Hilfe und Unterstützung, 
wenn den Umständen nach zu erkennen 
ist, daß die mit der Durchführung der 
Maßnahmen Beauftragten mit Gewalt be
droht oder tätlich angegriffen werden kön
nen oder die Maßnahmen in andererWeise 
vereitelt werden.

§19
Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen erläßt der 
Minister für Gesundheitswesen im Einver
nehmen mit dem Minister der Justiz.

§20
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1968 in 
Kraft.


